
  
  

  
 
   
 

 

 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

 
 
§ A1-23           Zweck und Anwendungsbereich der Bauziffern  
 
1 Zur Bestimmung der zulässigen maximalen und minimalen Nutzung in den Bauzonen kön-
nen im Bau- und Zonenreglement Bauziffern festgelegt werden. 
 
2 Bauziffern können für Zonen, Nutzungen, Gebäude und Geschosse festgelegt werden. 
 
Erläuterungen Zur Vereinheitlichung sind die Ausnützungsziffer, die Überbauungsziffer und 

die Grünflächenziffer im PBG geregelt und auf Verordnungsstufe umschrie-
ben (B 119 vom 12. August 1986, S. 17 [§ 22], in: GR 1986, S. 739). 
 

Anhang PBV – 
Urteile  – 
Hinweise – 
Verweise – §§ 24 (Ausnützungsziffer), 25 (Überbauungsziffer), 27 (Grünflächenziffer) 

und 28 Anhang PBG (Versiegelungsanteil) 
 

Skizzen – 
 
 
 


